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EILT!

Sperrung der Hunteklappbrücke und des Wesertunnels
aufgrund des Streikaufrufs der Gewerkschaft VDStra am
Dienstag

Am Dienstag, den 16.12.25, sind die Hunteklappbrücke im Zuge der B212, Landkreis We-

sermarsch, und der Wesertunnel im Zuge der B437, Landkreis Wesermarsch, aufgrund des

Streikaufrufs der Gewerkschaft VDStra gesperrt.

Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV)

Oldenburg mit.

Der Streik erstreckt sich von 0 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag bis 0 Uhr in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die Hunteklappbrücke wird von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr morgens sowie in der Zeit von 14:00

bis 17:00 Uhr für Pflegedienste geöffnet. Auch das Passieren von Einsatzkräften wird mög-

lich sein. Für den sonstigen Straßenverkehr ist die Brücke gesperrt.

Der Wesertunnel wird im Bedarfsfall ausschließlich für die Einsatzkräfte geöffnet.

Die bereits angekündigte Sperrung des Wesertunnels für die EDV-Tests bleibt weiterhin be-

stehen. Sie findet bis Mittwoch, 17.12.2025, 5 Uhr morgens, sowie in der Nacht von Mitt-

woch, 17.12., auf Donnerstag, 18.12., von 22:00 abends bis 5:00 Uhr morgens statt. Beide

Röhren, Fahrtrichtung von der BAB 27 zur B 212 (Ost nach West) und Fahrtrichtung von der

B 212 zur BAB 27 (West nach Ost), werden vollgesperrt.
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Hierfür wird eine Umleitung ausgeschildert und ein Ersatzverkehr der Weserfähre Brake

(Golzwarden) – Sandstedt eingerichtet.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weist darauf hin, dass die

ganztätigen Sperrungen am Dienstag nicht durch die Behörde veranlasst werden, sondern

es sich um einen Streikaufruf handelt, der Bedienstete der NLStBV betrifft.


